Praxis der FEI-Gemeinschaftsforschung

- Richtlinien zum Projektmanagement -

Vorbemerkung:

Die industrielle Gemeinschaftsforschung des FEI versteht sich als eine gemeinsam organisierte Forschungs​tätigkeit von Industrieunternehmen und -verbänden, deren Ergebnisse veröffentlicht und branchenweit zugänglich gemacht werden.

Politisch wird sie vom Staat mit dem Ziel gefördert, insbesondere mittelständischen Unternehmen die Möglichkeit zu eröffnen, neue Produkte und Verfahren zu ent​wickeln, um Anschluss an den technischen Fortschritt zu halten.

Die FEI-Gemeinschaftsforschung ist durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

	Wesensmerkmale
	Ausschlusskriterien

	· Themenwahl durch die Industrie („Bottom-up-Prinzip“)
	· reine Analytik- und Routineunter​suchungen

	· anwendungsnahe Industrieforschung mit Mittelstandsbezug
	· Grundlagenforschung

	· vorwettbewerblicher Charakter (Er​geb​nisveröffentlichung)
	· Auftragsforschung einzelner Unter​nehmen

	· Erarbeitung von Basislösungen für firmeninterne Umsetzungen und Inno​vationen
	· marktreife Produktentwicklungen

· Markt- und Verbraucherforschung


Themen und Fragestellungen von FEI-Gemeinschaftsforschungsprojekten müssen direkten Bezug zur industriellen Praxis haben. Einzelunternehmen, Industrieverbände oder Forschungsinstitute können dabei gleichermaßen als Initiatoren auftreten. Ent​scheidend ist jedoch, dass die Projekte vorwettbewerblich sind, weite Teile der betroffenen Branchen, i.d.R. durch die Beteiligung von Fachverbänden, einbezogen sind, sowie Projektvorschläge bereits auf Branchenebene gemäß ihrer wirtschaft​lichen Priorität einem inter​nen Evaluierungsprozess unterliegen. Die Mitgliedsverbände des FEI spielen dabei in ihrer Eigen​schaft als Informations​multiplikatoren und Rahmen für Arbeitskreise und Projekt​begleitende Ausschüsse eine wichtige Mittlerrolle.

Konzeption und Kontrolle der Projektschritte eines Forschungsvorhabens sowie der spätere Ergebnistransfer unterliegen der gemeinsamen Verantwortung von Industrie und Wissenschaft.

Aufgabe der Projektbegleitenden Ausschüsse (Industrie):

Um in diesem Sinne eine effiziente Bearbeitung der Projekte sicherzustellen, ist eine enge Kooperation zwischen der interessierten Industriegruppe und der Forschungs​stelle erforderlich.

Zu diesem Zweck ist von Seiten der Industrie bereits bei der Projektgenese ein Projektbegleitender Ausschuss zu benennen, dem mindestens 5 Vertreter (unter​schiedlicher) Unternehmen und Organisationen angehören sollten, wobei einer dieser Industrievertreter Leiter des Projektbegleitenden Ausschusses ist. Neben den von der interessierten Industriegruppe benannten Vertretern, gehören diesem Gremium, in dem zur Hälfte Vertreter mittelständischer Unternehmen (KMU) vertreten sein sollten, ggf. weitere Mitglieder an, die vom FEI bestimmt werden. Bei größeren Ausschüssen sind mindestens 5 KMU-Vertreter zu benennen.
Aufgabe des Projektbegleitenden Ausschusses ist es, in der Phase der Projektgenese die Projektschritte und Zwischenziele („Meilensteine“) mit zu definieren und diese in der Phase der Projektdurchführung zu kontrollieren. Als Steuerungsgremium soll er durch ständigen Kontakt mit der Forschungsstelle die Praxisorientierung der Vorhaben sichern und die Projektdurchführung von Seiten der Industrie koordinieren. 

Die Gesamtkoordinierung der Tätigkeit des Projektbegleitenden Ausschusses obliegt dabei aus zuwendungsrechtlichen Gründen dem FEI-Geschäftsführer. In der Praxis wird die Arbeit dieses Gremiums jedoch durch seinen Leiter (Industrievertreter) festgelegt, der auch die einzelnen Sitzungen - in Abstimmung mit der FEI-Geschäfts​stelle - einberuft. Die FEI-Geschäftsstelle ist ca. 4 Wochen vor einem geplanten Sitzungstermin zu informieren. Mitglieder des Vorstandes oder der Geschäftsführung des FEI behalten sich das Recht vor, als Vertreter des Erstzuwen​dungsempfängers an diesen Sitzungen teilzunehmen. Über die Ausschusssitzungen, die mindestens einmal jährlich stattzufinden haben, ist ein kurzes Ergebnisprotokoll anzufertigen, das zusammen mit der Teilnehmerliste der FEI-Geschäftsstelle zur Verfügung zu stellen ist.

Der Projektbegleitende Ausschuss (in seiner namentlichen Zusammensetzung) und seine Mitwirkungsfunktion, ebenso wie seine Mitverantwortung bei der Projektdurch​führung sind in den BMWi-Bewilli​gungsbescheiden der Projekte explizit verankert. Über dieses Gremium hat die interes​sierte Industriegruppe somit konkrete Mög​lich​keiten, auf den Verlauf der Projekte und die praktische Nutzbarkeit der angestrebten Ergebnisse lenkend Einfluss zu nehmen.

Der Projektbegleitende Ausschuss hat darüber hinaus eine konstruktive Mitwir​kungsfunktion über

· Konzeptionelle Änderungen

· Form und Häufigkeit der von den Projektleitern zu erbringenden Berichterstattung

· Form und Medien des Ergebnistransfers 

· Konzeption des offiziellen Abschlussberichtes.

Projektbezogene Entscheidungen sollten nach Möglichkeit - ggf. unter Vermittlung des FEI - im gegenseitigen Konsens mit den Forschungsstellen getroffen werden. 

Nach Abschluss eines Forschungsvorhabens hat der Projektbegleitende Ausschuss im Namen der beteiligten Industriegruppe gegenüber dem FEI eine gutachtliche Stellung​nahme zum Projekt, seiner Durchführung und der industriellen Verwertbarkeit der Ergebnisse abzugeben. Erst nach Abschluss dieser internen Industriebegutachtung werden Projektberichte durch den FEI freigegeben.

Aufgabe der Projektleiter (Wissenschaft):

Die Projektleiter sind verpflichtet, das Forschungsvorhaben in Übereinstimmung mit der Beschreibung im Forschungsantrag durchzuführen. Ziel ist es dabei, unter Berück​sichtigung der neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik best​mögliche und wirtschaftlich verwertbare Ergebnisse zu erzielen.

Über die durch den Zuwendungsbescheid bzw. Weiterleitungsvertrag vorgegebenen Verpflichtungen hinaus haben die Projektleiter für jedes Haushaltsjahr sowie nach Abschluss des Forschungsvorhabens zu den vom FEI gesetzten Terminen ausführliche schriftliche Berichte (einschließlich aussagekräftiger Zusammenfassungen) abzugeben. Zwischenberichte sollten einen Soll-Ist-Vergleich (Gegenüberstellung der inhaltlichen und zeitlichen Projektschritte bzw. Zwischenziele und der Zwischenergebnisse) beinhalten. Bei der Anfertigung dieser Berichte ist besonderer Wert darauf zu legen, die wesentlichen Ergebnisse des Forschungsvorhabens und ihre tatsächliche oder potentielle industrielle Nutzbarkeit komprimiert, optisch anschaulich und für einen Praktiker in einem Unternehmen inhaltlich verständlich darzulegen. Insbesondere der Ab​schlussbericht, der eine Zusammenfassung aller relevanten Ergebnisse bein​halten muss, ist vor Abgabe mit dem Projektbegleitenden Ausschuss abzustimmen.

Darüber hinaus sind die Projektleiter mindestens einmal jährlich zur mündlichen Zwischenberichterstattung vor dem Projektbegleitenden Ausschuss bzw. Gremien der beteiligten Industriegruppe verpflichtet. Der FEI empfiehlt, diese Berichterstattung im jeweiligen Forschungsinstitut durchzuführen, um damit der Industrie einen Ortstermin zu ermöglichen. Zur zielorientierten Diskussion der Ergebnisse in den Sitzungen des Projektbegleitenden Ausschusses sollte auf eine matrixartige Projektdarstellung (Ziel​setzungen der Arbeitspakete/verwendete Methoden/Zeit​horizont/Ergebnisse) zurück​gegriffen werden.

Hinsichtlich des Transfers der erzielten Ergebnisse in die Breite der industriellen Praxis und in die jeweilige Branche ist ein Maximum an Effizienz und Wirkungs​grad anzustreben. Die hierbei während bzw. nach Abschluss des Projektes notwen​digen Maßnahmen und Medien (z.B. Anwenderseminare, Workshops, Praxisleitfaden) sind mit dem Projektbegleitenden Ausschuss abzustimmen. Die gewählten Transfer​maß​nahmen und die Umsetzung der Ergebnisse sind gegenüber dem FEI zu doku​men​tieren.

In allen Berichten, Vorträgen und Veröffentlichungen ist auf eine Förderung des Projektes im Rahmen der industriellen Gemeinschaftsforschung des FEI hinzuweisen.
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